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BESCHLUSS (GASP) 2022/XXX DES RATES

vom [TT.MM.2022]

zur Anderung des Beschlusses 2014/512/GASP iiber restriktive Manahmen angesichts der

Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag liber die Europdische Union, insbesondere auf Artikel 29,
auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union fiir AuBBen- und Sicherheitspolitik,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1) Der Rat hat am 31. Juli 2014 den Beschluss 2014/512/GASP(") angenommen.

(2) Die Union unterstiitzt nach wie vor uneingeschrinkt die Souverdnitit und territoriale

Unversehrtheit der Ukraine.

3) Am 24. Februar 2022 hat der Président der Russischen Foderation eine Militdroperation in
der Ukraine angekiindigt, und russische Streitkrédfte haben einen Angriff auf die Ukraine
begonnen. Dieser Angriff stellt eine eklatante Verletzung der territorialen Unversehrtheit,

Souverinitit und Unabhingigkeit der Ukraine dar.

(4)  Der Européische Rat hat in seinen Schlussfolgerungen vom 24. Februar 2022 die grundlose
und ungerechtfertigte militdrische Aggression der Russischen Foderation gegen die Ukraine
aufs Schirfste verurteilt. Mit seinen rechtswidrigen militdrischen Handlungen verstoft
Russland grob gegen das Volkerrecht und die Grundsdtze der Charta der Vereinten Nationen
und gefidhrdet die Sicherheit und Stabilitit Europas und der Welt. Der Europdische Rat hat

I Beschluss 2014/512/GASP des Rates vom 31. Juli 2014 Uber restriktive MaRnahmen angesichts der Handlungen
Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (ABI. L 229 vom 31.7.2014, S. 13).
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dazu aufgerufen, dringend ein weiteres Paket von gegen Einzelpersonen gerichteten und

wirtschaftlichen Sanktionen auszuarbeiten und anzunehmen.

In seinen Schlussfolgerungen vom 24. Mérz 2022 erkldrte der Europdische Rat, dass die
Union nach wie vor bereit steht, Schlupflocher zu schliefen und gegen tatsichliche und
mogliche Umgehungen der bereits angenommenen restriktiven MaBnahmen vorzugehen
sowie rasch weitere koordinierte harte Sanktionen gegen Russland und Belarus zu
verhingen, um die russischen Moglichkeiten zur Fortsetzung der Aggression wirksam zu

vereiteln.

Angesichts der ernsten Lage und als Reaktion auf die militdrische Aggression Russlands
gegen die Ukraine ist es angebracht, weitere restriktive MaBnahmen zu verhingen.
Insbesondere ist eine Ausweitung des Verbots auf Einlagen in Krypto-Wallets angezeigt,
und das Verbot der Ausfuhr von auf Euro lautenden Banknoten und des Verkaufs von auf
Euro lautenden {iibertragbaren Wertpapieren sollte auf alle amtlichen Wéhrungen der
Mitgliedstaaten ausgeweitet werden. Ferner sollte die Vergabe von offentlichen Auftrigen
und Konzessionen an russische Staatsangehorige und in Russland niedergelassene
Organisationen oder Einrichtungen und die Fortsetzung der Erfiillung solcher Vertrige
verboten werden. Des weiteren sollte die Bereitstellung von Unterstiitzung, einschlielich
durch Finanzmittel und Finanzhilfen oder die Gewidhrung sonstiger Vorteile im Rahmen von
Programmen der Union, von Euratom oder eines Mitgliedstaats fiir russische
Organisationen, die sich in Offentlicher Inhaberschaft oder unter o6ffentlicher Kontrolle
befinden, verboten werden. Es sollte zudem das Verbot eingefiihrt werden, Begiinstigter von
russischen Personen und Organisationen zu sein oder fiir sie als Treuhénder aufzutreten oder
in dhnlicher Eigenschaft zu handeln, und es wird untersagt, bestimmte Dienstleistungen fiir
Trusts zu erbringen. Dariiber sollte Schiffen russischer natiirlicher oder juristischer
Personen, die unter der Flagge Russlands registriert sind, der Zugang zu Héfen im Gebiet
der Union zu untersagt werden. Ferner ist es angezeigt, die Ausfuhr von
Flugturbinenkraftstoff und anderen Giitern nach Russland zu beschridnken und zusitzliche
Einfuhrbeschrankungen fiir bestimmte von Russland ausgefiihrte oder aus Russland
stammende Giiter, einschliefflich Kohle und andere feste fossile Brennstoffe, einzufiihren.

SchlieBlich sollte es in Russland niedergelassenen Kraftverkehrsunternehmen untersagt sein,
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im Gebiet der Union Giiter auf der Strafle, einschliellich zu Zwecken der Durchfuhr, zu

befordern.

Des weiteren ist es angebracht, die Ausnahme von dem Verbot, mit bestimmten
staatseigenen Organisationen Transaktionen zu tétigen, auf Transaktionen im
Zusammenhang mit dem Kauf, der Einfuhr oder dem Transport von Erdgas und Erddl,
einschlieBlich raffinierter Erdélerzeugnisse, und von bestimmten Mineralien in die Schweiz,
den Europdischen Wirtschaftsraum und den Westbalkan auszuweiten. Zudem soliten
bestimmte Abweichungen in Bezug auf Beschrinkungen fiir Giiter und Technologien mit
doppeltem Verwendungszweck, auf Giiter und Technologien, die zur militdrischen und
technologischen Stirkung Russlands oder zur Entwicklung seines Verteidigungs- und
Sicherheitssektors beitragen konnten, auf Giiter und Technologien, die in der Luftfahrt und
der Raumfahrtindustrie verwendet werden konnen, auf Flugturbinenkraftstoffe und

Kraftstoffadditive sowie auf Luxusgiiter gedndert oder eingefiihrt werden.

Fiir die Durchfiihrung bestimmter MaBBnahmen ist ein weiteres Téatigwerden der Union

erforderlich.

Der Beschluss 2014/512/GASP sollte daher entsprechend gedndert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Beschluss 2014/512/GASP wird wie folgt geéndert:

1.

Artikel 1aa Absatz 3 Buchstabe a erhilt folgende Fassung:

,» Iransaktionen, die unbedingt erforderlich sind fiir den unmittelbaren oder mittelbaren Kauf, die

unmittelbare oder mittelbare Einfuhr oder den unmittelbaren oder mittelbaren Transport von Erdgas

und Erdol, einschlieBlich raffinierter Erdolerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer,

Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch Russland in die Union, ein dem Européischen

Wirtschaftsraum angehdrendes Land, die Schweiz oder den Westbalkan.*

2.

Artikel 1b erhilt folgende Fassung:

LSArtikel 1b
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(1) Es ist verboten, Einlagen von russischen Staatsangehorigen oder in Russland ansdssigen
natiirlichen Personen oder von in Russland niedergelassenen juristischen Personen, Organisationen
oder Einrichtungen entgegenzunehmen, wenn der Gesamtwert der Einlagen der natiirlichen oder

juristischen Person, Organisation oder Einrichtung pro Kreditinstitut 100 000 EUR iibersteigt.

(2) Es ist verboten, russischen Staatsangehorigen oder in Russland ansdssigen natiirlichen Personen
oder in Russland niedergelassenen juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Krypto-Wallets, Krypto-Konten oder der Krypto-
Verwahrung bereitzustellen, wenn der Gesamtwert der Kryptowerte der natiirlichen oder
juristischen Person, Organisation oder Einrichtung pro Wallet, Konto oder Verwahrer 100 000 EUR
iibersteigt.

(3) Die Absdtze 1 und 2 gelten nicht fiir Staatsangehorige eines Mitgliedstaats, eines dem
Europédischen Wirtschaftsraum angehorenden Landes oder der Schweiz und nicht fiir natiirliche
Personen mit einer befristeten oder unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung in einem Mitgliedstaat,

einem dem Européischen Wirtschaftsraum angehdrenden Land oder der Schweiz.

(4) Die Absitzel und 2 gelten nicht fiir Einlagen, die fiir den nicht verbotenen
grenziiberschreitenden Handel mit Giitern und Dienstleistungen zwischen der Union und Russland

erforderlich sind.*

(5) Abweichend von den Absétzen 1 und 2 konnen die zustdndigen Behorden die Entgegennahme
einer solchen Einlage oder die Bereitstellung einer Dienstleistung im Zusammenhang mit Wallets,
Konten oder der Verwahrung unter thnen angemessen erscheinenden Bedingungen genehmigen,
nachdem sie festgestellt haben, dass die Entgegennahme einer solchen Einlage oder die
Bereitstellung einer solchen Dienstleistung im Zusammenhang mit Wallets, Konten oder der

Verwahrung

(a) zur Deckung der Grundbediirfnisse der in Absatz 1 genannten natiirlichen oder juristischen
Personen,  Organisationen = oder  Einrichtungen = und  ihrer  unterhaltsberechtigten
Familienangehorigen, unter anderem fiir die Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder
Hypotheken, Medikamenten und medizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungspramien und

Gebiihren offentlicher Versorgungseinrichtungen, erforderlich ist,
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(b) ausschlieBlich der Bezahlung angemessener Honorare oder der Riickerstattung von Ausgaben

im Zusammenhang mit der Bereitstellung juristischer Dienstleistungen dient,

(c) zur Deckung auBlerordentlicher Ausgaben erforderlich ist, vorausgesetzt, dass die betreffende
zustindige Behorde den zustindigen Behorden der anderen Mitgliedstaaten und der Kommission
mindestens zwei Wochen vor Erteilung der Genehmigung mitgeteilt hat, aus welchen Griinden sie

der Auffassung ist, dass eine spezifische Genehmigung erteilt werden sollte, oder

fir amtliche Tétigkeiten der diplomatischen Mission, konsularischen Vertretung oder

internationalen Organisation erforderlich ist.

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission iiber

jede nach diesem Absatz erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.

(6) Abweichend von den Absdtzen 1 und 2 kdnnen die zustédndigen Behorden die Entgegennahme
einer solchen Einlage oder die Bereitstellung einer Dienstleistung im Zusammenhang mit Wallets,
Konten oder der Verwahrung unter ihnen angemessen erscheinenden Bedingungen genehmigen,
nachdem sie festgestellt haben, dass die Entgegennahme einer solchen FEinlage oder die
Bereitstellung einer solchen Dienstleistung im Zusammenhang mit Wallets, Konten oder der

Verwahrung

fir humanitire Zwecke wie die Durchfilhrung oder die Erleichterung von Hilfsleistungen
einschlieBlich medizinischer Hilfsgiiter, Nahrungsmittel, humanitdrer Helfer und damit verbundener

Hilfe oder fiir Evakuierungen erforderlich ist oder

fuir zivilgesellschaftliche Aktivititen zur direkten Forderung der Demokratie, der Menschenrechte

oder der Rechtsstaatlichkeit in Russland erforderlich ist.

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission iiber

jede nach diesem Absatz erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.*
3. Artikel 1d Absatz 1 erhélt folgende Fassung:

»(1) Es ist verboten, auf eine amtliche Wéhrung eines Mitgliedstaats der Union lautende
iibertragbare Wertpapiere, die nach dem 12. April 2022 begeben wurden, oder mit einem

Engagement hinsichtlich solcher Wertpapiere verbundene Anteile an Organismen fiir gemeinsame
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Anlagen in Wertpapieren an russische Staatsangehorige oder in Russland ansidssige natiirliche
Personen oder an in Russland niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder

Einrichtungen zu verkaufen.*
4. Artikel 1f erhilt folgende Fassung:
,Artikel 1f

»(1) Es ist verboten, auf eine amtliche Wihrung eines Mitgliedstaats der Union lautende Banknoten
an Russland oder an natiirliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in
Russland — einschlieBlich der Regierung und der Zentralbank Russlands — oder zur Verwendung

in Russland zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszufiihren.

(2) Das Verbot gemill Absatz 1 gilt nicht fiir den Verkauf, die Lieferung, das Verbringen oder die
Ausfuhr von auf eine amtliche Wahrung eines Mitgliedstaats der Union lautende Banknoten, sofern

dieser Verkauf, diese Lieferung, dieses Verbringen oder diese Ausfuhr erforderlich ist fiir

den personlichen Gebrauch natiirlicher Personen, die nach Russland reisen oder von deren

mitreisenden unmittelbaren Familienangehdrigen oder

amtliche Tatigkeiten diplomatischer Missionen, konsularischer Vertretungen oder internationaler

Organisationen in Russland, die nach dem Voélkerrecht Immunitét genieen.*
5. Die folgenden Artikel werden eingefiigt:
Artikel 1h

(1) Es ist verboten, offentliche Auftrige oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der

Richtlinien 2014/23/EU(%), 2014/24/EU(), 2014/25/EU(%), 2009/81/EG(°) sowie unter Artikel 10

2 Richtlinie 2014/23/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 iiber die
Konzessionsvergabe (ABI. L 94 vom 28.3.2014, S. 1).

3 Richtlinie 2014/24/EU des Europiischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 iiber die offentliche
Auftragsvergabe und zur Aufthebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABI. L 94 vom 28.3.2014, S. 65).

4 Richtlinie 2014/25/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 iiber die Vergabe von
Auftrdgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und
zur Authebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABI. L 94 vom 28.3.2014, S. 243).
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Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absétze 8, 9 und 10 und die Artikel 11, 12, 13 und
14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j
der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis ¢ und g bis i und die
Artikel 29 und 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j
der Richtlinie 2009/81/EU fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu

vergeben bzw. Vertrige mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu

erfullen:

a) russische Staatsangehorige oder in Russland niedergelassene natiirliche oder juristische Personen,

Organisationen oder Einrichtungen oder

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu tiber 50 % unmittelbar

oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder

¢) natiirliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf

Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,

einschlieBlich — wenn auf sie mehr als 10 % des Auftragswerts entfdllt — Unterauftragnehmer,
Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazititen im Sinne der Richtlinien 2014/23/EU,

2014/24/EU, 2014/25/EU und 2009/81/EG in Anspruch genommen werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 konnen die zustdndigen Behdrden die Vergabe oder die Fortsetzung

der Erfiillung von Vertragen genehmigen, die bestimmt sind fiir

a) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazititen, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung
ithrer radioaktiven Abfille, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen
und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer
Radioisotope und dhnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur
radiologischen Umweltiiberwachung sowie fiir die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere

im Bereich Forschung und Entwicklung,

b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,

5 Richtlinie 2009/81/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 iiber die Koordinierung der
Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsauftrdge in den Bereichen Verteidigung und
Sicherheit und zur Anderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG (ABI. L 216 vom 20.8.2009, S. 76).
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c¢) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Giiter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschlieBlich
oder nur in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden

kénnen,

d) die Tétigkeit der diplomatischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in Russland,
einschlieBlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in

Russland, die nach dem Voélkerrecht Immunitét genief3en.

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission iiber

jede nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.

(4) Das Verbot gemdl3 Absatz 1 gilt nicht fiir die Erfiillung — bis zum [4BI.: bitte Datum 6 Monate
nach Inkrafitreten dieses Anderungsrechtsakts einfiigen] — von Vertrigen, die vor dem [ABL: bitte

Datum des Inkrafitretens dieses Anderungsrechtsakts einfiigen] geschlossen wurden.

Artikel 1i

(1) Es ist verboten, in Russland niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder
Einrichtungen, die sich zu liber 50 % in 6ffentlicher Inhaberschaft oder unter 6ffentlicher Kontrolle
befinden, unmittelbar oder mittelbar zu unterstiitzen, einschlieflich durch Finanzmittel und
Finanzhilfen oder sonstige Vorteile im Rahmen eines Unions- oder Euratom-Programms oder eines
nationalen Programms eines Mitgliedstaats oder im Rahmen von Vertrigen im Sinne der

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046.
(2) Das Verbot gemil3 Absatz 1 gilt nicht fiir
a) Kooperationsprogramme in den Bereichen Medizin, Pharmazie und Gesundheit, mit Ausnahme

von Unterstiitzung im Kontext Forschung und Innovation,

b) humanitire Zwecke, gesundheitliche Notlagen, die dringende Abwendung oder Einddmmung
eines Ereignisses, das voraussichtlich schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die
Gesundheit und Sicherheit von Menschen oder die Umwelt haben wird, oder die Bewiltigung von

Naturkatastrophen,

c) Pflanzenschutz- und Veterindrprogramme,
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d) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen und im Rahmen des

Ubereinkommens iiber den Internationalen Thermonuklearen Versuchsreaktor,

e) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitdten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung
ihrer radioaktiven Abfille, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen
und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer
Radioisotope und &dhnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur
radiologischen Umweltiiberwachung sowie fiir die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere

im Bereich Forschung und Entwicklung,

f) zivilgesellschaftliche Aktivitdten, die direkte Férderung der Demokratie, der Menschenrechte und
der Rechtsstaatlichkeit in Russland, Mobilitdts- und AustauschmafBlnahmen fiir Einzelpersonen und

direkte Kontakte zwischen den Menschen,

g) Klima- und Umweltprogramme, mit Ausnahme von Unterstlitzung im Kontext Forschung und

Innovation,

h) die Tatigkeit der diplomatischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in Russland,
einschlieBlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in

Russland, die nach dem Voélkerrecht Immunitét geniefen.
Artikel 1j

(1) Es ist verboten, einen Trust oder eine dhnliche Rechtsgestaltung zu registrieren oder einen Sitz,
eine Geschifts- oder Verwaltungsanschrift oder Verwaltungsdienstleistungen dafiir bereitzustellen,
wenn eine der folgenden Personen, Organisationen oder Einrichtungen Treugeber oder Begiinstigter

ist:
a) russische Staatsangehdrige oder in Russland anséssige natiirliche Personen,
b) in Russland niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

¢) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu iiber 50 % unmittelbar
oder mittelbar von einer der natiirlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder

Einrichtungen nach Buchstabe a oder b gehalten werden,
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d) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die von einer der natiirlichen oder
juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen nach Buchstabe a, b oder ¢ kontrolliert

werden,

e) natiirliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf
Anweisung einer der natiirlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen

nach Buchstabe a, b, ¢ oder d handeln.

(2) Ab dem [ABL: bitte Datum einen Monat nach Inkrafitreten dieses Anderungsrechtsakts
einfiigen] ist es verboten, als Treuhidnder, nomineller Anteilseigner, Geschéftsfiihrer, Sekretir oder
in einer dhnlichen Funktion fiir einen Trust oder eine dhnliche Rechtsgestaltung im Sinne von

Absatz 1 zu handeln oder dies einer anderen Person zu ermdglichen.

(3) Die Absitze 1 und 2 gelten nicht fiir Transaktionen, die unbedingt erforderlich sind, um vor dem
[ABL.: bitte Datum des Inkrafitretens dieses Anderungsrechtsakts einfiigen] geschlossene
Vereinbarungen, die mit diesem Artikel nicht vereinbar sind, oder fiir deren Erfiillung erforderliche
akzessorische Vertrige bis zum [ABl.: bitte Datum einen Monat nach Inkrafitreten dieses

Anderungsrechtsakts einfiigen] zu beenden.

(4) Die Absidtze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Treugeber oder Begiinstigte ein Staatsangehoriger
eines Mitgliedstaats ist oder eine natiirliche Person ist, die {iber einen befristeten oder unbefristeten

Aufenthaltstitel eines Mitgliedstaats verfligt.

(5) Abweichend von den Absdtzen 1 und 2 konnen die zustdndigen Behdrden die darin genannten
Dienstleistungen unter thnen angemessen erscheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie

festgestellt haben, dass dies erforderlich ist fiir

a) humanitire Zwecke wie die Durchfithrung oder die Erleichterung von Hilfsleistungen
einschlieBlich der Versorgung mit medizinischen Hilfsgiitern und Nahrungsmitteln oder den

Transport humanitérer Helfer und damit verbundener Hilfe oder fiir Evakuierungen oder

b) zivilgesellschaftliche Aktivititen zur direkten Forderung der Demokratie, der Menschenrechte

oder der Rechtsstaatlichkeit in Russland.

6. Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe e erhilt folgende Fassung:
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,e) fiir zivile, nicht 6ffentlich zugingliche elektronische Kommunikationsnetze bestimmt sind, die
nicht einer Organisation gehoren, die sich unter oOffentlicher Kontrolle oder zu iiber 50 % in

Offentlicher Inhaberschaft befindet,*
7. Artikel 3 Absatz 7 Ziffern i und ii erhalten folgende Fassung:

»1) der Endnutzer ein militdrischer Endnutzer oder eine natiirliche oder juristische Person,
Organisation oder Einrichtung nach Anhang IV sein konnte oder dass die Giiter eine militdrische
Endverwendung haben konnten, es sei denn, der Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die
Ausfuhr der Giiter und Technologien nach Absatz 1 oder die Bereitstellung von damit verbundener

technischer Hilfe oder Finanzhilfe ist nach Artikel 3b Absatz 1 erlaubt,

i1) der Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von Giitern und Technologien
nach Absatz 1 oder die Bereitstellung von damit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe fiir
die Luftfahrt oder die Raumfahrtindustrie bestimmt ist, es sei denn, der Verkauf, die Lieferung, die
Verbringung oder die Ausfuhr oder die Bereitstellung von damit verbundener technischer Hilfe oder

Finanzhilfe ist nach Absatz 4 Buchstabe b erlaubt, oder*
8. Artikel 3a Absatz 4 Buchstabe ¢ erhilt folgende Fassung:

,e) fiir zivile, nicht 6ffentlich zugéingliche elektronische Kommunikationsnetze bestimmt sind, die
nicht einer Organisation gehoren, die sich unter offentlicher Kontrolle oder zu iiber 50 % in

offentlicher Inhaberschaft befindet,*
0. Artikel 3a Absatz 7 Ziffern 1 und 11 erhélt folgende Fassung:

»1) der Endnutzer ein militdrischer Endnutzer oder eine natiirliche oder juristische Person,
Organisation oder Einrichtung nach Anhang IV sein konnte oder dass die Giiter eine militérische
Endverwendung haben konnten, es sei denn, der Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die
Ausfuhr der Giiter und Technologien nach Absatz 1 oder die Bereitstellung von damit verbundener

technischer Hilfe oder Finanzhilfe ist nach Artikel 3b Absatz 1 erlaubt,

i1) der Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von Giitern und Technologien
nach Absatz 1 oder die Bereitstellung von damit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe fiir

die Luftfahrt oder die Raumfahrtindustrie bestimmt ist, es sei denn, der Verkauf, die Lieferung, die
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Verbringung oder die Ausfuhr oder die Bereitstellung von damit verbundener technischer Hilfe oder

Finanzhilfe ist nach Absatz 4 Buchstabe b erlaubt, oder*
10.  Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a erhélt folgende Fassung:

,»a) die Beforderung von Erdgas und Erdol, einschlieBlich raffinierter Erddlerzeugnisse, aus oder

durch Russland in die Union oder*
11.  Artikel 4a Absatz 2 Buchstabe a erhilt folgende Fassung:

,a) diese fiir die Sicherstellung der kritischen Energieversorgung in der Union sowie die
Beforderung von Erdgas und Erdél, einschlieflich raffinierter Erdolerzeugnisse, aus oder durch

Russland in die Union erforderlich sind oder*
12.  Artikel 4d Absatz 1 erhélt folgende Fassung:

»(1) Es ist verboten, Giiter und Technologien, die in der Luftfahrt und der Raumfahrtindustrie
verwendet werden konnen, sowie Flugturbinenkraftstoffe und Kraftstoffadditive mit oder ohne
Ursprung in der Union unmittelbar oder mittelbar an natiirliche oder juristische Personen,
Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland zu verkaufen, zu

liefern, zu verbringen oder auszufiihren.
13.  In Artikel 4d wird Absatz 6 gestrichen und werden die folgenden Absétze angefiigt:

,»(6) Abweichend von den Absétzen 1 und 4 kdnnen die zustdndigen nationalen Behdrden unter
thnen geeignet erscheinenden Bedingungen die Erfiillung von vor dem 26. Februar 2022
geschlossenen Finanzierungsleasingvertragen fiir Luftfahrzeuge genehmigen, nachdem sie

festgestellt haben, dass

a) dies fiir die Zahlung der Leasingraten an eine nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegriindete
oder eingetragene juristische Person, Organisation oder Einrichtung, die unter keine der restriktiven

Malnahmen dieses Beschlusses fillt, unbedingt erforderlich ist und

b) dem russischen Vertragspartner keine wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfligung gestellt
werden, mit Ausnahme der Ubertragung des Eigentums an dem Luftfahrzeug nach vollstindiger

Begleichung der Leasingverbindlichkeiten.
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(7) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission iiber

jede nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.

(8) Das Verbot nach Absatz 1 gilt unbeschadet des Artikels 3 Absatz 4 Buchstabe b und des
Artikels 3a Absatz 4 Buchstabe b.

(9) Die Union trifft die notwendigen Mallnahmen zur Festlegung der relevanten Giiter, die von

diesem Artikel erfasst werden.*
14.  Folgender Artikel wird eingefiigt:
LWArtikel 4ha
(1) Es ist verboten, den Zugang zu Hifen im Gebiet der Union Schiffen zu gewihren, die

a) einer russischen natiirlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung gehdren

oder von einer solchen gepachtet, gechartert, betrieben oder anderweitig kontrolliert werden oder
b) unter russischer Flagge registriert sind.

(2) Absatz 1 findet Anwendung auf Schiffe, die nach dem [ABI.: bitte Datum des Inkrafitretens
dieses Anderungsrechtsakts einfiigen] ihre russische Flagge umgeflaggt oder ihre Registrierung

gedndert haben.
(3) Fiir die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck ,Schift*
a) ein Schiff, das in den Anwendungsbereich der internationalen Ubereinkommen fillt, oder

b) eine Jacht mit einer Linge von 15 Metern oder mehr, die keine Fracht und hochstens zwolf

Passagiere befordert, oder

¢) Sportboote oder Wassermotorrider im Sinne der Richtlinie 2013/53/EU(%).

¢ Richtlinie 2013/53/EU des Europiischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 iiber Sportboote und
Wassermotorrdder und zur Authebung der Richtlinie 94/25/EG (ABI. L 354 vom 28.12.2013, S. 90).
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(4) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn ein Schiff, das Hilfe bendtigt, einen Notliegeplatz
sucht, bei einem Nothafenanlauf aus Griinden der maritimen Sicherheit oder zur Rettung von

Menschenleben auf See.

(5) Abweichend von Absatz 1 konnen die zustdndigen Behorden einem Schiff den Zugang zu einem
Hafen unter ihnen angemessen erscheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt

haben, dass der Zugang erforderlich ist fiir

a) den Kauf, die Einfuhr oder die Beforderung in die Union von Erdgas und Erdél, einschlieBlich
raffinierter Erdolerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und

Eisenerz,

b) den Kauf, die Einfuhr oder die Beforderung von pharmazeutischen, medizinischen und

landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln, einschlieBlich Weizen, oder
c¢) humanitire Zwecke.

(6) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission iiber

jede nach Absatz 5 erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.*
15.  In Artikel 4) wird Absatz 4 gestrichen und werden die folgenden Absitze angefligt:

»(4) Abweichend von Absatz 1 konnen die zustindigen Behorden die Verbringung von
Kulturgiitern als Leihgabe nach Russland im Rahmen der offiziellen kulturellen Zusammenarbeit

mit Russland genehmigen.

(5) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission iiber

jede nach Absatz 4 erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.

(6) Die Union trifft die notwendigen Mallnahmen zur Festlegung der relevanten Giiter, die von

diesem Artikel erfasst werden.*

16.  Die folgenden Artikel werden eingefiigt:
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,,Artikel 4k

(1) Es ist verboten, Giiter, die Russland erhebliche Einnahmen erbringen und dadurch die
Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, ermdglichen, unmittelbar oder
mittelbar zu kaufen, in die Union einzufithren oder zu verbringen, wenn sie ihren Ursprung in

Russland haben oder aus Russland ausgefiihrt werden.
(2) Es ist verboten,

a) in Verbindung mit dem in Absatz 1 genannten Verbot unmittelbar oder mittelbar technische
Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang mit Giitern und Technologien
nach Absatz 1 oder mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Giiter

oder Technologien zu erbringen,

b) in Verbindung mit dem in Absatz 1 genannten Verbot unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel
oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Giitern und Technologien nach Absatz 1 fiir den Kauf, die
Einfuhr oder die Verbringung dieser Giiter und Technologien oder fiir damit verbundene technische

Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste bereitzustellen.

(3) Die Verbote gemdll den Absitzen 1 und 2 gelten nicht fiir die Erfiillung — bis zum [ABL.: bitte
Datum einfiigen — 3 Monate nach Inkrafitreten des vorliegenden Anderungsrechtsakts] — von
Vertrigen, die vor dem [ABL.: bitte Datum des Inkrafitretens des vorliegenden Anderungsrechtsakts
einfiigen] geschlossen wurden, oder von fiir deren Erfiillung erforderlichen akzessorischen

Vertragen.

(4) Ab dem [A4BL: bitte Datum einfiigen — 3 Monate nach Inkrafitreten des vorliegenden
Anderungsrechtsakts] gilt das Verbot gemiB Absatz 1 nicht fiir die Einfuhr der folgenden Giiter

sowie fiir den Kauf und die Beforderung, die fiir ihre Einfuhr in die Union erforderlich sind:

a) 837 570 Tonnen Kaliumchlorid des KN-Codes 3104 20 zwischen dem [A4Bl.: bitte Tag und
Monat einfiigen — 3 Monate nach Inkrafitreten des vorliegenden Anderungsrechtsakts] eines
bestimmten Jahres und dem [ABL.: bitte Tag und Monat einfiigen — 3 Monate nach Inkrafttreten des

vorliegenden Rechtsakts minus 1 Tag] des folgenden Jahres’,

Kontingent mit der laufenden Nummer 09.8250.
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b) eine Gesamtmenge von 1 577 807 Tonnen der anderen Giiter der KN-Codes 3105 20, 3105 60
und 3105 90 zwischen dem [ABL.: bitte Tag und Monat einfiigen — 3 Monate nach Inkrafttreten des
vorliegenden Anderungsrechtsakts] eines bestimmten Jahres und dem [ABL: bitte Tag und Monat
einfiigen — 3 Monate nach Inkrafitreten des vorliegenden Anderungsrechtsakts minus 1 Tag] des

folgenden Jahres®.

(5) Die Einfuhrkontingente gemaf3 Absatz 4 werden von der Kommission und den Mitgliedstaaten
gemdl dem in den Artikeln 49 bis 54 der Durchfithrungsverordnung (EU) 2015/2447 der

Kommission(’) vorgesehenen System fiir die Verwaltung von Zollkontingenten verwaltet.

(6) Die Union trifft die notwendigen Mallnahmen zur Festlegung der relevanten Giiter, die von

diesem Artikel erfasst werden sollen.

Artikel 41

(1) Es ist verboten, Kohle und andere feste fossile Brennstoffe unmittelbar oder mittelbar zu kaufen,
in die Union einzufiihren oder zu verbringen, wenn sie ihren Ursprung in Russland haben oder aus

Russland ausgefiihrt werden.
(2) Es ist verboten,

a) in Verbindung mit dem in Absatz 1 genannten Verbot unmittelbar oder mittelbar technische
Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang mit Giitern und Technologien
nach Absatz 1 oder mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Giiter

oder Technologien zu erbringen,

b) in Verbindung mit dem in Absatz 1 genannten Verbot unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel
oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Giitern und Technologien nach Absatz 1 fiir den Kauf, die
Einfuhr oder die Verbringung dieser Giiter und Technologien oder fiir damit verbundene technische

Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste bereitzustellen.

8 Kontingent mit der laufenden Nummer 09.8251.

Durchfiihrungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit Einzelheiten zur

Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Européischen Parlaments und des Rates zur
Festlegung des Zollkodex der Union (ABI. L 343 vom 29.12.2015, S. 558).
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(3) Die Verbote geméll den Absidtzen 1 und 2 gelten nicht fiir die Erfiillung — bis zum [ABL.: bitte
Datum einfiigen — 3 Monate nach Inkrafitreten des vorliegenden Anderungsrechtsakts] — von
Vertrigen, die vor dem [ABL.: bitte Datum des Inkrafitretens des vorliegenden Anderungsrechtsakts
einfiigen] geschlossen wurden, oder von fiir deren Erfiillung erforderlichen akzessorischen

Vertrdagen.

(4) Die Union trifft die notwendigen Mallnahmen zur Festlegung der relevanten Giiter, die von

diesem Artikel erfasst werden sollen.

Artikel 4m

(1) Es ist verboten, Giiter, die insbesondere zur Stirkung der industriellen Kapazititen Russlands
beitragen konnten, unmittelbar oder mittelbar an natiirliche oder juristische Personen,
Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland zu verkaufen, zu

liefern, zu verbringen oder auszufiihren.
(2) Es ist verboten,

a) fiir natiirliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur
Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder
andere Dienste im Zusammenhang mit Giitern und Technologien nach Absatz 1 oder mit der
Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Giiter oder Technologien zu

erbringen,

b) fiir natiirliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur
Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im
Zusammenhang mit Giitern und Technologien nach Absatz 1 fiir den Verkauf, die Lieferung, die
Verbringung oder die Ausfuhr dieser Giiter und Technologien oder flir damit verbundene technische

Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste bereitzustellen.

(3) Die Verbote geméll den Absitzen 1 und 2 gelten nicht fiir die Erfiillung — bis zum [ABL.: bitte
Datum einfiigen — 3 Monate nach Inkrafitreten des vorliegenden Anderungsrechtsakts] — von
Vertriigen, die vor dem [ABL.: bitte Datum des Inkrafitretens des vorliegenden Anderungsrechtsakts
einfiigen] geschlossen wurden, oder von fiir deren Erfiillung erforderlichen akzessorischen

Vertriagen.
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(4) Die Verbote gemil3 den Absdtzen 1 und 2 gelten nicht fiir Giiter, die fiir die amtliche Téatigkeit
diplomatischer oder konsularischer Missionen der Mitgliedstaaten oder Partnerldnder in Russland
oder internationaler Organisationen, die nach dem Vdlkerrecht Immunitdt genieBen, erforderlich

sind, oder fiir die personlichen Giiter ihrer Mitarbeiter.

(5) Die zustdndigen Behorden der Mitgliedstaaten konnen unter den ihnen geeignet erscheinenden
Bedingungen eine Genehmigung fiir den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr
der in diesem Artikel aufgefiihrten Giiter und Technologien oder die Bereitstellung damit
verbundener technischer oder finanzieller Hilfe erteilen, nachdem sie festgestellt haben, dass diese
Giiter oder Technologien oder die damit verbundene technische oder finanzielle Hilfe fiir
humanitire Zwecke wie die Durchfiihrung oder die Erleichterung von Hilfsleistungen einschlieBlich
medizinischer Hilfsgiiter und Nahrungsmittellieferungen oder den Transport humanitdrer Helfer

und damit verbundener Hilfe oder fiir Evakuierungen erforderlich sind.

(6) Die Union trifft die notwendigen Mallnahmen zur Festlegung der relevanten Giter, die von

diesem Artikel erfasst werden sollen.

Artikel 4n

(1) In Russland niedergelassenen Kraftverkehrsunternehmen ist es verboten, im Gebiet der Union

Giiter auf der Straf3e, einschlieBlich zu Zwecken der Durchfuhr, zu beférdern.

(2) Das Verbot gemif Absatz 1 gilt nicht fiir Kraftverkehrsunternehmen, die Folgendes befordern:

a) Postsendungen im Rahmen des Universaldienstes,

b) Transitgiiter, die zwischen der Oblast Kaliningrad und Russland durch die Union befordert
werden, sofern die Beforderung solcher Giiter nach diesem Beschluss nicht anderweitig verboten

1st.

(3) Das Verbot geméall Absatz 1 gilt bis zum [ABI.. bitte Datum einfiigen - 7 Tage nach Inkrafttreten
des vorliegenden Anderungsrechtsakts] nicht fiir die Beforderung von Giitern, die vor dem [A4BL.:
bitte Datum des Inkrafitretens des vorliegenden Anderungsrechtsakts einfiigen] begonnen hat,

sofern sich das Fahrzeug des Kraftverkehrsunternehmens
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a) am [ABL: bitte Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Anderungsrechtsakts einfiigen] bereits

im Gebiet der Union befand oder
b) die Union durchqueren muss, um nach Russland zuriickzukehren.

(4) Abweichend von Absatz 1 konnen die zustindigen Behdrden eines Mitgliedstaats die
Beforderung von Giitern durch ein in Russland niedergelassenes Kraftverkehrsunternehmen
genehmigen, wenn die zustindigen Behorden festgestellt haben, dass eine solche Beforderung

erforderlich ist fur

a) den Kauf, die Einfuhr oder den Transport von Erdgas und Erdol, einschlieBlich raffinierter
Erdolerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz in die

Union,

b) den Kauf, die Einfuhr oder den Transport von pharmazeutischen, medizinischen und

landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln, einschlielich Weizen, oder
¢) humanitire Zwecke.

(5) Der betreffende Mitgliedstaat oder die betreffenden Mitgliedstaaten unterrichten die anderen
Mitgliedstaaten und die Kommission {iber jede nach Absatz 4 erteilte Genehmigung innerhalb von

zwel Wochen nach deren Erteilung.*
17.  Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a erhilt folgende Fassung:

,»a) den in den Anhédngen zu diesem Beschluss aufgefiihrten juristischen Personen, Organisationen
und Einrichtungen oder juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die au3erhalb der
Union niedergelassen sind und deren Anteile zu iiber 50 % unmittelbar oder mittelbar von ithnen

gehalten werden,*

18.  Anhang VIII wird geméll dem Anhang zu diesem Beschluss geéndert.

Artikel 2
Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Verodffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in

Kraft.
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Im Namen des Rates

Der Président / Die Prasidentin
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ANHANG

In Anhang VII zu dem Beschluss 2014/512/GASP wird folgendes Partnerland angefiigt:

»WAPAN
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	DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —
	gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29,
	auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,
	in Erwägung nachstehender Gründe:
	(1) Der Rat hat am 31. Juli 2014 den Beschluss 2014/512/GASP( ) angenommen.
	(2) Die Union unterstützt nach wie vor uneingeschränkt die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine.
	(3) Am 24. Februar 2022 hat der Präsident der Russischen Föderation eine Militäroperation in der Ukraine angekündigt, und russische Streitkräfte haben einen Angriff auf die Ukraine begonnen. Dieser Angriff stellt eine eklatante Verletzung der territor...
	(4) Der Europäische Rat hat in seinen Schlussfolgerungen vom 24. Februar 2022 die grundlose und ungerechtfertigte militärische Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine aufs Schärfste verurteilt. Mit seinen rechtswidrigen militärischen Ha...
	(5) In seinen Schlussfolgerungen vom 24. März 2022 erklärte der Europäische Rat, dass die Union nach wie vor bereit steht, Schlupflöcher zu schließen und gegen tatsächliche und mögliche Umgehungen der bereits angenommenen restriktiven Maßnahmen vorzug...
	(6) Angesichts der ernsten Lage und als Reaktion auf die militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine ist es angebracht, weitere restriktive Maßnahmen zu verhängen. Insbesondere ist eine Ausweitung des Verbots auf Einlagen in Krypto-Wallets ang...
	(7) Des weiteren ist es angebracht, die Ausnahme von dem Verbot, mit bestimmten staatseigenen Organisationen Transaktionen zu tätigen, auf Transaktionen im Zusammenhang mit dem Kauf, der Einfuhr oder dem Transport von Erdgas und Erdöl, einschließlich ...
	(8) Für die Durchführung bestimmter Maßnahmen ist ein weiteres Tätigwerden der Union erforderlich.
	(9) Der Beschluss 2014/512/GASP sollte daher entsprechend geändert werden —
	1. Artikel 1aa Absatz 3 Buchstabe a erhält folgende Fassung:
	„Transaktionen, die unbedingt erforderlich sind für den unmittelbaren oder mittelbaren Kauf, die unmittelbare oder mittelbare Einfuhr oder den unmittelbaren oder mittelbaren Transport von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölerzeugnisse,...
	2. Artikel 1b erhält folgende Fassung:
	„Artikel 1b
	(1) Es ist verboten, Einlagen von russischen Staatsangehörigen oder in Russland ansässigen natürlichen Personen oder von in Russland niedergelassenen juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen entgegenzunehmen, wenn der Gesamtwert der Ei...
	(2) Es ist verboten, russischen Staatsangehörigen oder in Russland ansässigen natürlichen Personen oder in Russland niedergelassenen juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Krypto-Wallets, Krypto-K...
	(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats, eines dem Europäischen Wirtschaftsraum angehörenden Landes oder der Schweiz und nicht für natürliche Personen mit einer befristeten oder unbefristeten Aufenthaltsgenehmigu...
	(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Einlagen, die für den nicht verbotenen grenzüberschreitenden Handel mit Gütern und Dienstleistungen zwischen der Union und Russland erforderlich sind.“
	(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen Behörden die Entgegennahme einer solchen Einlage oder die Bereitstellung einer Dienstleistung im Zusammenhang mit Wallets, Konten oder der Verwahrung unter ihnen angemessen erscheinenden B...
	(a) zur Deckung der Grundbedürfnisse der in Absatz 1 genannten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen und ihrer unterhaltsberechtigten Familienangehörigen, unter anderem für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten ...
	(b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare oder der Rückerstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung juristischer Dienstleistungen dient,
	(c) zur Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich ist, vorausgesetzt, dass die betreffende zuständige Behörde den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mindestens zwei Wochen vor Erteilung der Genehmigung mitgeteilt...
	für amtliche Tätigkeiten der diplomatischen Mission, konsularischen Vertretung oder internationalen Organisation erforderlich ist.
	Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach diesem Absatz erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.
	(6) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen Behörden die Entgegennahme einer solchen Einlage oder die Bereitstellung einer Dienstleistung im Zusammenhang mit Wallets, Konten oder der Verwahrung unter ihnen angemessen erscheinenden B...
	für humanitäre Zwecke wie die Durchführung oder die Erleichterung von Hilfsleistungen einschließlich medizinischer Hilfsgüter, Nahrungsmittel, humanitärer Helfer und damit verbundener Hilfe oder für Evakuierungen erforderlich ist oder
	für zivilgesellschaftliche Aktivitäten zur direkten Förderung der Demokratie, der Menschenrechte oder der Rechtsstaatlichkeit in Russland erforderlich ist.
	Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach diesem Absatz erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.“
	3. Artikel 1d Absatz 1 erhält folgende Fassung:
	„(1) Es ist verboten, auf eine amtliche Währung eines Mitgliedstaats der Union lautende übertragbare Wertpapiere, die nach dem 12. April 2022 begeben wurden, oder mit einem Engagement hinsichtlich solcher Wertpapiere verbundene Anteile an Organismen f...
	4. Artikel 1f erhält folgende Fassung:
	„Artikel 1f
	„(1) Es ist verboten, auf eine amtliche Währung eines Mitgliedstaats der Union lautende Banknoten an Russland oder an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland — einschließlich der Regierung und der Zentralban...
	(2) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für den Verkauf, die Lieferung, das Verbringen oder die Ausfuhr von auf eine amtliche Währung eines Mitgliedstaats der Union lautende Banknoten, sofern dieser Verkauf, diese Lieferung, dieses Verbringen oder di...
	den persönlichen Gebrauch natürlicher Personen, die nach Russland reisen oder von deren mitreisenden unmittelbaren Familienangehörigen oder
	amtliche Tätigkeiten diplomatischer Missionen, konsularischer Vertretungen oder internationaler Organisationen in Russland, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen.“
	5. Die folgenden Artikel werden eingefügt:
	Artikel 1h
	(1) Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien 2014/23/EU( ), 2014/24/EU( ), 2014/25/EU( ), 2009/81/EG( ) sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absätze 8, 9 u...
	a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder
	b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder
	c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,
	einschließlich – wenn auf sie mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt – Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU und 2009/81/EG in Anspruch genommen werden.
	(2) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die Vergabe oder die Fortsetzung der Erfüllung von Verträgen genehmigen, die bestimmt sind für
	a) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoff...
	b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,
	c) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Güter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschließlich oder nur in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden können,
	d) die Tätigkeit der diplomatischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in Russland, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in Russland, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen.
	(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.
	(4) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für die Erfüllung – bis zum [ABl.: bitte Datum 6 Monate nach Inkrafttreten dieses Änderungsrechtsakts einfügen] – von Verträgen, die vor dem [ABl.: bitte Datum des Inkrafttretens dieses Änderungsrechtsakts einf...
	(1) Es ist verboten, in Russland niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die sich zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft oder unter öffentlicher Kontrolle befinden, unmittelbar oder mittelbar zu unterstützen, einsc...
	a) Kooperationsprogramme in den Bereichen Medizin, Pharmazie und Gesundheit, mit Ausnahme von Unterstützung im Kontext Forschung und Innovation,
	b) humanitäre Zwecke, gesundheitliche Notlagen, die dringende Abwendung oder Eindämmung eines Ereignisses, das voraussichtlich schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Menschen oder die Umwelt haben wird, oder ...
	c) Pflanzenschutz- und Veterinärprogramme,
	d) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen und im Rahmen des Übereinkommens über den Internationalen Thermonuklearen Versuchsreaktor,
	e) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoff...
	f) zivilgesellschaftliche Aktivitäten, die direkte Förderung der Demokratie, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit in Russland, Mobilitäts- und Austauschmaßnahmen für Einzelpersonen und direkte Kontakte zwischen den Menschen,
	g) Klima- und Umweltprogramme, mit Ausnahme von Unterstützung im Kontext Forschung und Innovation,
	h) die Tätigkeit der diplomatischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in Russland, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in Russland, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen.
	Artikel 1j
	(1) Es ist verboten, einen Trust oder eine ähnliche Rechtsgestaltung zu registrieren oder einen Sitz, eine Geschäfts- oder Verwaltungsanschrift oder Verwaltungsdienstleistungen dafür bereitzustellen, wenn eine der folgenden Personen, Organisationen od...
	a) russische Staatsangehörige oder in Russland ansässige natürliche Personen,
	b) in Russland niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,
	c) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen nach Buchstabe a oder b gehalten werden,
	d) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die von einer der natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen nach Buchstabe a, b oder c kontrolliert werden,
	e) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen nach Buchstabe a, b, c oder d handeln.
	(2) Ab dem [ABl.: bitte Datum einen Monat nach Inkrafttreten dieses Änderungsrechtsakts einfügen] ist es verboten, als Treuhänder, nomineller Anteilseigner, Geschäftsführer, Sekretär oder in einer ähnlichen Funktion für einen Trust oder eine ähnliche ...
	(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Transaktionen, die unbedingt erforderlich sind, um vor dem [ABl.: bitte Datum des Inkrafttretens dieses Änderungsrechtsakts einfügen] geschlossene Vereinbarungen, die mit diesem Artikel nicht vereinbar sind, od...
	(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Treugeber oder Begünstigte ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats ist oder eine natürliche Person ist, die über einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel eines Mitgliedstaats verfügt.
	(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen Behörden die darin genannten Dienstleistungen unter ihnen angemessen erscheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass dies erforderlich ist für
	a) humanitäre Zwecke wie die Durchführung oder die Erleichterung von Hilfsleistungen einschließlich der Versorgung mit medizinischen Hilfsgütern und Nahrungsmitteln oder den Transport humanitärer Helfer und damit verbundener Hilfe oder für Evakuierung...
	b) zivilgesellschaftliche Aktivitäten zur direkten Förderung der Demokratie, der Menschenrechte oder der Rechtsstaatlichkeit in Russland.“
	6. Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe e erhält folgende Fassung:
	„e) für zivile, nicht öffentlich zugängliche elektronische Kommunikationsnetze bestimmt sind, die nicht einer Organisation gehören, die sich unter öffentlicher Kontrolle oder zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft befindet,“
	7. Artikel 3 Absatz 7 Ziffern i und ii erhalten folgende Fassung:
	„i) der Endnutzer ein militärischer Endnutzer oder eine natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung nach Anhang IV sein könnte oder dass die Güter eine militärische Endverwendung haben könnten, es sei denn, der Verkauf, die Liefe...
	ii) der Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder die Bereitstellung von damit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe für die Luftfahrt oder die Raumfahrtindustrie bestimmt ist, es ...
	8. Artikel 3a Absatz 4 Buchstabe e erhält folgende Fassung:
	„e) für zivile, nicht öffentlich zugängliche elektronische Kommunikationsnetze bestimmt sind, die nicht einer Organisation gehören, die sich unter öffentlicher Kontrolle oder zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft befindet,“
	9. Artikel 3a Absatz 7 Ziffern i und ii erhält folgende Fassung:
	„i) der Endnutzer ein militärischer Endnutzer oder eine natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung nach Anhang IV sein könnte oder dass die Güter eine militärische Endverwendung haben könnten, es sei denn, der Verkauf, die Liefe...
	ii) der Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder die Bereitstellung von damit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe für die Luftfahrt oder die Raumfahrtindustrie bestimmt ist, es ...
	10. Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a erhält folgende Fassung:
	„a) die Beförderung von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölerzeugnisse, aus oder durch Russland in die Union oder“
	11. Artikel 4a Absatz 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung:
	„a) diese für die Sicherstellung der kritischen Energieversorgung in der Union sowie die Beförderung von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölerzeugnisse, aus oder durch Russland in die Union erforderlich sind oder“
	12. Artikel 4d Absatz 1 erhält folgende Fassung:
	„(1) Es ist verboten, Güter und Technologien, die in der Luftfahrt und der Raumfahrtindustrie verwendet werden können, sowie Flugturbinenkraftstoffe und Kraftstoffadditive mit oder ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder mittelbar an natürliche od...
	13. In Artikel 4d wird Absatz 6 gestrichen und werden die folgenden Absätze angefügt:
	„(6) Abweichend von den Absätzen 1 und 4 können die zuständigen nationalen Behörden unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen die Erfüllung von vor dem 26. Februar 2022 geschlossenen Finanzierungsleasingverträgen für Luftfahrzeuge genehmigen, nac...
	a) dies für die Zahlung der Leasingraten an eine nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete oder eingetragene juristische Person, Organisation oder Einrichtung, die unter keine der restriktiven Maßnahmen dieses Beschlusses fällt, unbedingt erforde...
	b) dem russischen Vertragspartner keine wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, mit Ausnahme der Übertragung des Eigentums an dem Luftfahrzeug nach vollständiger Begleichung der Leasingverbindlichkeiten.
	(7) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.
	(8) Das Verbot nach Absatz 1 gilt unbeschadet des Artikels 3 Absatz 4 Buchstabe b und des Artikels 3a Absatz 4 Buchstabe b.
	(9) Die Union trifft die notwendigen Maßnahmen zur Festlegung der relevanten Güter, die von diesem Artikel erfasst werden.“
	14. Folgender Artikel wird eingefügt:
	„Artikel 4ha
	(1) Es ist verboten, den Zugang zu Häfen im Gebiet der Union Schiffen zu gewähren, die
	a) einer russischen natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung gehören oder von einer solchen gepachtet, gechartert, betrieben oder anderweitig kontrolliert werden oder
	b) unter russischer Flagge registriert sind.
	(2) Absatz 1 findet Anwendung auf Schiffe, die nach dem [ABl.: bitte Datum des Inkrafttretens dieses Änderungsrechtsakts einfügen] ihre russische Flagge umgeflaggt oder ihre Registrierung geändert haben.
	(3) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck ,Schiff‘
	a) ein Schiff, das in den Anwendungsbereich der internationalen Übereinkommen fällt, oder
	b) eine Jacht mit einer Länge von 15 Metern oder mehr, die keine Fracht und höchstens zwölf Passagiere befördert, oder
	c) Sportboote oder Wassermotorräder im Sinne der Richtlinie 2013/53/EU( ).
	(4) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn ein Schiff, das Hilfe benötigt, einen Notliegeplatz sucht, bei einem Nothafenanlauf aus Gründen der maritimen Sicherheit oder zur Rettung von Menschenleben auf See.
	(5) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden einem Schiff den Zugang zu einem Hafen unter ihnen angemessen erscheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass der Zugang erforderlich ist für
	a) den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung in die Union von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz,
	b) den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von pharmazeutischen, medizinischen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln, einschließlich Weizen, oder
	c) humanitäre Zwecke.
	(6) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach Absatz 5 erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.“
	15. In Artikel 4j wird Absatz 4 gestrichen und werden die folgenden Absätze angefügt:
	„(4) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die Verbringung von Kulturgütern als Leihgabe nach Russland im Rahmen der offiziellen kulturellen Zusammenarbeit mit Russland genehmigen.
	(5) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach Absatz 4 erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.
	(6) Die Union trifft die notwendigen Maßnahmen zur Festlegung der relevanten Güter, die von diesem Artikel erfasst werden.“
	16. Die folgenden Artikel werden eingefügt:
	„Artikel 4k
	(1) Es ist verboten, Güter, die Russland erhebliche Einnahmen erbringen und dadurch die Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, ermöglichen, unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, in die Union einzuführen oder zu verbringen, ...
	(2) Es ist verboten,
	a) in Verbindung mit dem in Absatz 1 genannten Verbot unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und ...
	b) in Verbindung mit dem in Absatz 1 genannten Verbot unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 für den Kauf, die Einfuhr oder die Verbringung dieser Güter und Technologien oder...
	(3) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für die Erfüllung – bis zum [ABl.: bitte Datum einfügen – 3 Monate nach Inkrafttreten des vorliegenden Änderungsrechtsakts] – von Verträgen, die vor dem [ABl.: bitte Datum des Inkrafttretens des ...
	(4) Ab dem [ABl.: bitte Datum einfügen – 3 Monate nach Inkrafttreten des vorliegenden Änderungsrechtsakts] gilt das Verbot gemäß Absatz 1 nicht für die Einfuhr der folgenden Güter sowie für den Kauf und die Beförderung, die für ihre Einfuhr in die Uni...
	a) 837 570 Tonnen Kaliumchlorid des KN-Codes 3104 20 zwischen dem [ABl.: bitte Tag und Monat einfügen – 3 Monate nach Inkrafttreten des vorliegenden Änderungsrechtsakts] eines bestimmten Jahres und dem [ABl.: bitte Tag und Monat einfügen – 3 Monate na...
	b) eine Gesamtmenge von 1 577 807 Tonnen der anderen Güter der KN-Codes 3105 20, 3105 60 und 3105 90 zwischen dem [ABl.: bitte Tag und Monat einfügen – 3 Monate nach Inkrafttreten des vorliegenden Änderungsrechtsakts] eines bestimmten Jahres und dem [...
	(5) Die Einfuhrkontingente gemäß Absatz 4 werden von der Kommission und den Mitgliedstaaten gemäß dem in den Artikeln 49 bis 54 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission( ) vorgesehenen System für die Verwaltung von Zollkontingenten ve...
	(6) Die Union trifft die notwendigen Maßnahmen zur Festlegung der relevanten Güter, die von diesem Artikel erfasst werden sollen.
	(1) Es ist verboten, Kohle und andere feste fossile Brennstoffe unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, in die Union einzuführen oder zu verbringen, wenn sie ihren Ursprung in Russland haben oder aus Russland ausgeführt werden.
	(2) Es ist verboten,
	a) in Verbindung mit dem in Absatz 1 genannten Verbot unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und ...
	b) in Verbindung mit dem in Absatz 1 genannten Verbot unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 für den Kauf, die Einfuhr oder die Verbringung dieser Güter und Technologien oder...
	(3) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für die Erfüllung – bis zum [ABl.: bitte Datum einfügen – 3 Monate nach Inkrafttreten des vorliegenden Änderungsrechtsakts] – von Verträgen, die vor dem [ABl.: bitte Datum des Inkrafttretens des ...
	(4) Die Union trifft die notwendigen Maßnahmen zur Festlegung der relevanten Güter, die von diesem Artikel erfasst werden sollen.
	(1) Es ist verboten, Güter, die insbesondere zur Stärkung der industriellen Kapazitäten Russlands beitragen könnten, unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung ...
	(2) Es ist verboten,
	a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang mit Gütern und Technologien...
	b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 für den Verk...
	(3) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für die Erfüllung – bis zum [ABl.: bitte Datum einfügen – 3 Monate nach Inkrafttreten des vorliegenden Änderungsrechtsakts] – von Verträgen, die vor dem [ABl.: bitte Datum des Inkrafttretens des ...
	(4) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für Güter, die für die amtliche Tätigkeit diplomatischer oder konsularischer Missionen der Mitgliedstaaten oder Partnerländer in Russland oder internationaler Organisationen, die nach dem Völkerr...
	(5) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können unter den ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen eine Genehmigung für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr der in diesem Artikel aufgeführten Güter und Technologien oder...
	(6) Die Union trifft die notwendigen Maßnahmen zur Festlegung der relevanten Güter, die von diesem Artikel erfasst werden sollen.
	(1) In Russland niedergelassenen Kraftverkehrsunternehmen ist es verboten, im Gebiet der Union Güter auf der Straße, einschließlich zu Zwecken der Durchfuhr, zu befördern.
	a) Postsendungen im Rahmen des Universaldienstes,
	b) Transitgüter, die zwischen der Oblast Kaliningrad und Russland durch die Union befördert werden, sofern die Beförderung solcher Güter nach diesem Beschluss nicht anderweitig verboten ist.
	(3) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt bis zum [ABl.: bitte Datum einfügen - 7 Tage nach Inkrafttreten des vorliegenden Änderungsrechtsakts] nicht für die Beförderung von Gütern, die vor dem [ABl.: bitte Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Änderungs...
	a) am [ABl.: bitte Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Änderungsrechtsakts einfügen] bereits im Gebiet der Union befand oder
	b) die Union durchqueren muss, um nach Russland zurückzukehren.
	(4) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats die Beförderung von Gütern durch ein in Russland niedergelassenes Kraftverkehrsunternehmen genehmigen, wenn die zuständigen Behörden festgestellt haben, dass eine solche ...
	a) den Kauf, die Einfuhr oder den Transport von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz in die Union,
	b) den Kauf, die Einfuhr oder den Transport von pharmazeutischen, medizinischen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln, einschließlich Weizen, oder
	c) humanitäre Zwecke.
	(5) Der betreffende Mitgliedstaat oder die betreffenden Mitgliedstaaten unterrichten die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach Absatz 4 erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.“
	17. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung:
	„a) den in den Anhängen zu diesem Beschluss aufgeführten juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen oder juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die außerhalb der Union niedergelassen sind und deren Anteile zu über 50 % u...
	18. Anhang VIII wird gemäß dem Anhang zu diesem Beschluss geändert.

